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266. Verordnung: Sommerzeit im Kalenderjahr 1989

267. Verordnung: Änderung der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz

268. Kundmachung: Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates der Stadt Murau, mit welcher die
Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten untersagt wird, durch den
Verfassungsgerichtshof

266. Verordnung der Bundesregierung vom
24. Mai 1988 über die Sommerzeit im Kalen-

derjahr 1989

Auf Grund des § 2 Abs. 1 und 4 des Zeitzäh-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 78/1976, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 52/1981 wird ver-
ordnet:

Im Kalenderjahr 1989 beginnt die Sommerzeit
am 26. März 1989 um 2.00 Uhr Mitteleuropäische
Zeit und endet am 24. September 1989 um
3.00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit.
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267. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 30. Mai 1988, mit der die
Geschäftsordnung für die Gerichte I. und

II. Instanz geändert wird

Auf Grund des § 5 Abs. 2 und des § 17 des
Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962, BGBl.
Nr. 288, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 646/1987, wird verordnet:

Artikel I

Die Geschäftsordnung für die Gerichte I. und
II. Instanz, BGBl. Nr. 264/1951, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 135/1983, wird
wie folgt geändert:

1. § 224 Abs. 4 wird aufgehoben.

2. § 241 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) im ersten Satz treten an die Stelle der Worte
„soweit die Exekution oder die Eintreibung
(§224 Abs. 4) zulässig sind" die Worte
„soweit die Exekution zulässig ist";

b) im letzten Satz wird der Punkt durch einen
Beistrich ersetzt und folgender Nebensatz
angefügt:

„sofern der Wert dieser Gegenstände insgesamt die
Pfändungsfreigrenze nach § 5 Abs. 1 Z 1 LPfG um
mindestens die Hälfte übersteigt."

3. Im letzten Satz des §631 Abs. 4 wird der
Klammerausdruck „(§ 5 Abs. 2 GEG 1962 in der
Fassung der GEG Nov. 1965, § 224 Abs. 4)" durch
den Klammerausdruck „(§ 5 Abs. 2 GEG 1962)"
ersetzt.

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1988 in Kraft.
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268. Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 24. Mai
1988 über die Aufhebung der Verordnung des
Gemeinderates der Stadt Murau, mit welcher
die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels
Automaten untersagt wird, durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und gemäß §§ 60
Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 311/1976 wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 25. Feber 1988, V 144/87-6, V 145/87-6,
V 153/87-8, dem Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten zugestellt am 6. Mai 1988, die
Verordnung des Gemeinderates der Stadt Murau
vom 23. Juni 1982 über die Ausübung gewerblicher
Tätigkeiten mittels Automaten im näheren Umkreis
von Schulen als gesetzwidrig aufgehoben.
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